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Klein- und Kleinstunternehmen bei der  
Gefährdungsbeurteilung unterstützen 

Key Facts 

• Ungefähr die Hälfte aller deutschen Unternehmen führt keine Gefährdungs
beurteilung durch 

• Die meisten dieser Unternehmen ergreifen jedoch oft anderweitige Maßnahmen 
zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

• Mit spezifisch ausgestalteten Präventionsleistungen können auch Klein und 
Kleinstunternehmen ohne Gefährdungsbeurteilung zu einer eigenständigen 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung motiviert werden 
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Die vollständige Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung stößt in 
Klein- und Kleinstunternehmen oftmals auf Probleme. Hier gibt die Unfallversicherung 
durch eine gezielte Ansprache Unterstützung durch verschiedene Präventionsleistungen. 
Wie können diese optimal auf den Bedarf der Unternehmen zugeschnitten oder sogar er-
weitert werden? 

Einleitung 

Obwohl das Arbeitsschutzgesetz sie dazu 
verpflichtet, führt nur etwa die Hälfte der 
deutschen Unternehmen eine Gefähr-
dungsbeurteilung durch.[1] Insbesondere 
von den Klein- und Kleinstunternehmen 
führt nur knapp ein Viertel eine Gefähr-
dungsbeurteilung durch.[2] 

Allerdings sind diejenigen Klein- und 
Kleinstunternehmen, die offiziell keine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
haben, nicht unbedingt inaktiv in Sachen 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 
Es ist vielmehr davon auszugehen, dass 
es in diesen Unternehmen eine Vielzahl 
von Maßnahmen und Aktivitäten gibt, die 
allerdings nicht als Gefährdungsbeurtei-
lung angesehen werden.[3] 

Die Erfahrungen der Aufsichtspersonen 
der Unfallversicherungsträger zeigen au-
ßerdem, dass diese Unternehmen häufig 
zumindest bestimmte „klassische“ Maß-

nahmen zur Arbeitssicherheit ergreifen, 
wie beispielsweise die Beschaffung von 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA). 

Diese Aktivitäten und Maßnahmen gilt es 
zu nutzen und durch geeignete Unterstüt-
zung seitens der Unfallversicherungsträger 
auf Basis der entsprechenden Präventions-
leistungen[4] weiter in Richtung einer an-
gemessenen Gefährdungsbeurteilung zu 
entwickeln. Ein möglicher systematischer 
Ansatz dazu soll im Folgenden diskutiert 
werden. 

Präventionsleistungen und GDA-
Leitlinie „Gefährdungsbeurtei-
lung und Dokumentation“ 

Die GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurtei-
lung und Dokumentation“[5] legt den Rah-
men für die Beratung und Überwachung 
der Unternehmen zum Thema Gefähr-
dungsbeurteilung für die Aufsichtsdiens-
te der Unfallversicherungsträger und der 
Länder fest. Sie sieht bei nicht angemes-

sener oder gar nicht durchgeführter Ge-
fährdungsbeurteilung ein stufenweises 
Vorgehen vor: 

1. Beratung zu gesetzlichen Pflichten 
und Möglichkeiten der Hilfestellung; 
bei nicht ausreichender Qualifizie-
rung der Verantwortlichen zusätzlich 
Hinweis auf folgende Unterstützungs
möglichkeiten bei der Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung: 

 ▸ Beratung vor Ort durch die Fach
kraft für Arbeitssicherheit, den 
Betriebsarzt oder die Betriebs
ärztin 

 ▸ Nutzung von Medien, wie zum 
Beispiel Handlungshilfen der 
Unfallversicherungsträger 

 ▸ Beratung durch externe Dienst
leistungsunternehmen oder Be
rufsverbände 

2. Motivationsgespräch zum betrieb
lichen Nutzen der Gefährdungsbe
urteilung 
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3. Anordnung – schriftliche Aufforde
rung mit Fristsetzung und Nachver-
folgung 

Die Unfallversicherungsträger können 
hier an einigen Stellen mit Präventions-
leistungen anschließen und so die Unter-
nehmen darin unterstützen, ihr Potenzi-
al zur Durchführung einer angemessenen 
Gefährdungsbeurteilung selbst zu entwi-
ckeln. Hierfür infrage kommende Präven-
tionsleistungen sind „Beratung auf Anfor-
derung“, „Information, Kommunikation 
und Präventionskampagnen“ (für Hilfe-
stellung), „Qualifizierung“, „Anreizsyste-
me“ (für Motivation) sowie „Überwachung 
einschließlich anlassbezogener Beratung“ 
(für Nachverfolgung). 

Präventionsleistungen „Be-
ratung auf Anforderung“ und 
„Überwachung einschließlich 
anlassbezogener Beratung“ 

Ziel dieser beiden Präventionsleistungen ist 
neben einer geeigneten Arbeitsschutzorga-
nisation insbesondere die stärkere Wahr-
nehmung der Eigenverantwortung des 
Unternehmens im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit und Ausbildung. 

Die Präventionsleistung „Beratung auf An-
forderung“ wendet sich mit zielgerichteten 
Informationen zur Integration von Sicher-
heit und Gesundheit in die betrieblichen 
Abläufe in kleinen Unternehmen in der 
Regel direkt an den Unternehmer oder 
die Unternehmerin. Die Aufsichtsperson 

oder die Präventionsberatung wirkt vor 
Ort darauf hin, dass bei einer Beratung 
diese persönlich am Beratungsgespräch 
teilnehmen. 

Die Präventionsleistung „Überwachung 
einschließlich anlassbezogener Beratung“ 
richtet sich ebenfalls direkt an den Unter-
nehmer oder die Unternehmerin. Durch 
eine systematische schriftliche oder Vor-
Ort-Überprüfung stellt sie die gesetzes-
konforme Umsetzung der technischen, 
organisatorischen und persönlichen Vo-
raussetzungen für sicheres und gesun-
des Arbeiten in den Unternehmen sicher. 
Sofern im Einzelfall erforderlich, darf die 
Überwachung im Zuge der Nachverfolgung 
auch die Einleitung entsprechender Ver-
waltungsverfahren bis hin zu Anordnun-
gen, Bußgeldverfahren oder Zwangsgeld 
nicht ausschließen. 

In der Praxis vor Ort gestaltet sich der 
Übergang zwischen den beiden Präven-
tionsleistungen fließend: Während der 
Überwachung berät die Aufsichtsperson 
zu rechtlichen Hintergründen, möglichen 
Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln 
und zur Weiterentwicklung von Prozessen 
in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit. 
Stößt eine Aufsichtsperson während einer 
Beratung auf gravierende Mängel oder akut 
gefährdende Faktoren, so ist sie verpflich-
tet, die Mängelabstellung systematisch 
nachzuverfolgen und zu überwachen. 

Um die Motivation und Eigeninitiative der 
Unternehmen zu stärken, erfordert es einen 

kooperativen Dialog „auf Augenhöhe“. Da-
bei sollen die Erwartungen des Unterneh-
mers und der Unternehmerin berücksich-
tigt werden. Bereits vorhandene Lösungen 
oder Maßnahmen im Unternehmen sollen 
gewürdigt, akzeptiert und aufgegriffen so-
wie auf deren Basis weitere Lösungswe-
ge aufgezeigt werden. Zusätzlich soll im 
Gespräch auf die betrieblichen Chancen 
durch vorgeschlagene Maßnahmen hin-
gewiesen werden – sowohl in rechtlicher 
und finanzieller Hinsicht als auch mit Blick 
auf die Gestaltung robuster Prozesse und 
Abläufe. Damit wird der Nutzen einer sys-
tematisch durchgeführten Gefährdungs-
beurteilung für das Unternehmen, nicht 
zuletzt auch im Sinne eines echten Wett-
bewerbsvorteils, dargestellt. 

Sollte diese Vorgehensweise im Unterneh-
men nicht auf fruchtbaren Boden fallen, 
bleibt nur die im Rahmen der Überwa-
chung vorzunehmende Nachverfolgung, 
wie sie in der GDA-Leitlinie vorgegeben ist. 

Präventionsleistung „Informati-
on, Kommunikation und Präven-
tionskampagnen“ 

Der Aufgabenbereich von Information 
und Kommunikation umfasst die Präsen-
tation der Präventionskonzepte auf Ver-
anstaltungen (zum Beispiel in Foren, Kon-
gressen, Messen) sowie die systematische 
bedarfsorientierte Erarbeitung, Aktuali-
sierung und Verteilung von schwerpunkt-, 
tätigkeits-, branchen- oder betriebsbezo-
genen Informationsmaterialien zu Sicher-

Um die Motivation und Eigeninitiative der Unternehmen 
zu stärken, erfordert es einen kooperativen Dialog auf 
 Augenhöhe.“ 
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heit und Gesundheit als Handlungshilfen 
für die Praxis. 

Ziel dieser Präventionsleistung ist unter 
anderem, die Zielgruppen zwecks Vermitt-
lung der Präventionsinhalte systematisch 
zu erreichen. 

Egal ob in Vorträgen, beim Einsatz von 
Kampagnentools oder von Handlungshil-
fen – sie alle müssen für Gefährdungen bei 
der Arbeit sensibilisieren, handlungsanlei-
tend sein und bei Berücksichtigung auch 
Nutzen bringen. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass Informations- und Kommunika-
tionsmittel sowie Handlungshilfen auch an 
unterschiedliche Unternehmensgrößen an-
gepasst und nutzerorientiert sind. Konkret 
auf die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung bezogen, sollten Handlungs-
hilfen dazu für Klein- und Kleinstbetriebe 
möglichst niedrigschwellig ansetzen. 

In diesem Sinne könnte es insbesonde-
re für die Unterstützung von Klein- und 
Kleinstunternehmen lohnenswert sein, 
branchenbezogene Handlungshilfen für 
eine vereinfachte Form der Gefährdungsbe-
urteilung zur Verfügung zu stellen, sofern 
die erforderliche Angemessenheit der Ge-
fährdungsbeurteilung dabei nicht vernach-
lässigt wird. Eine Möglichkeit wäre, den 
Unternehmen ein jeweils spezifisches Vor-
gehensmodell für die Durchführung sowie 
ein Grundgerüst für die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung anzubieten und 
die Unternehmen bei der konkreten An-
wendung entsprechend zu beraten und zu 

unterstützen. Wichtig erscheint auch, die 
Unternehmen zu ermutigen, den Prozess 
der Gefährdungsbeurteilung erst einmal 
zu beginnen und ihn dann als vorteilhaf-
te, die Arbeitsroutine begleitende Aufga-
be im Sinne eines kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses mitzudenken. Die 
Botschaft muss sein: Die Gefährdungsbe-
urteilung ist auch für Klein- und Kleinst-
unternehmen machbar! 

Präventionsleistung 
 „Qualifizierung“ 

Die Zielsetzung dieser Präventionsleistung 
besteht darin, die Motivation und damit die 
Handlungsbereitschaft zur Wahrnehmung 
der Verantwortung im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit zu fördern. 
Gleichzeitig sollen die für eine wirksame 
Wahrnehmung entsprechender Aufgaben 
erforderlichen Kenntnissen und Kompe-
tenzen systematisch und nachhaltig ent-
wickelt werden. 

Im Idealfall werden praxisbezogene nie-
derschwellige und abgestufte Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu relevanten Themen 
aus einem nicht zu weit zurückreichenden 
zeitlichen Bezugsrahmen (zum Beispiel die 
vergangenen zwölf Monate) in verschie-
denen Formaten angeboten, sodass diese 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Auf-
tragslage von interessierten Betrieben in 
Anspruch genommen werden können. Das 
Format von Qualifizierungsmaßnahmen 
sollte auf die Voraussetzungen der jewei-
ligen Zielgruppe und Branche Rücksicht 

nehmen, beispielsweise im Hinblick auf 
den Umfang von Präsenzveranstaltungen.
Sinnvoll ist es, die Qualifizierungsmaßnah-
men nach Möglichkeit gemeinsam mit den 
jeweiligen Fachverbänden, wie zum Bei-
spiel Handwerkskammern oder Innungen, 
oder auch mit beruflichen Bildungsstätten 
sowie regional begrenzt durchzuführen. 
Vielfach wird dies auch bereits prakti-
ziert. Dabei müssen die Qualifizierungs-
maßnahmen auch den Nutzen einer durch-
geführten Gefährdungsbeurteilung sowie 
die möglichen Konsequenzen einer nicht 
durchgeführten Gefährdungsbeurteilung 
vermitteln. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen bieten 
eine gute Möglichkeit, die vom jeweili-
gen Unfallversicherungsträger angebote-
nen Arbeitshilfen vorzustellen. Konkrete 
praktische Beispiele erhöhen dabei die 
Bereitschaft, dass solche Instrumente in 
den Betrieben auch tatsächlich angewen-
det werden. 

Die Erfahrungen im Bildungsbetrieb zei-
gen, dass Teilnehmende aufgrund der 
vermeintlichen Komplexität einer Gefähr-
dungsbeurteilung oft Vorbehalte gegen die 
Durchführung haben. So wird beispielswei-
se von nach eigenem Empfinden gut struk-
turierten Unternehmen mit bereits vielen 
relevanten Dokumenten zur Organisation 
der Arbeitsprozesse und zur Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten die vermeint-
lich erneute Dokumentation oft als über-
flüssig empfunden. Zusätzlich verunsichert 
die Frage nach dem Umfang der Dokumen-

Anreizsysteme müssen vielfältig sein, mit der Möglichkeit 
zur branchenspezifischen und betriebsgrößenabhängigen 
Ausprägung.“ 
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tation einer Gefährdungsbeurteilung. In 
nicht wenigen Fällen scheitert die Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung an 
der Frage, ob jeder Arbeitsvorgang für sich 
betrachtet und dokumentiert werden muss 
oder ob bestimmte Arbeitsbereiche zusam-
mengefasst werden können. Die Qualifizie-
rung muss daher deutlich machen, dass 
die Gefährdungsbeurteilung ein planvolles 
und überschaubares Vorgehen ist, in das 
bereits Vorhandenes sinnvoll eingebunden 
werden kann. Im Sinne von „So viel wie 
nötig, aber so wenig wie möglich“. 

Präventionsleistung 
 „Anreizsysteme“ 

Mit Anreizsystemen gewähren die Unfall-
versicherungsträger ihren Unternehmen 
monetäre und nicht monetäre Vorteile in 
Abhängigkeit von der Durchführung be-
stimmter Präventionsmaßnahmen oder 
der Realisierung eines bestimmten Schutz-
niveaus. 

Ziel dieser Präventionsleistung ist es, An-
reize für die Unternehmen zur Förderung 
präventiven Verhaltens und zur eigenini-
tiierten Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes im Betrieb zu 
schaffen. 

Ob für gesetzlich vorgegebene Pflichten im 
Arbeitsschutz, wie zum Beispiel die Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung, 
grundsätzlich überhaupt Anreize gesetzt 
werden sollen, kann durchaus kontrovers 
gesehen werden. Dennoch erscheinen 
nicht monetäre Anreize für die Durchfüh-
rung einer angemessenen Gefährdungs-
beurteilung sinnvoll, um die Motivation 
zu steigern und dadurch Maßnahmen ef-
fektiver und nachhaltiger zu gestalten. Ge-
eignete Anreize hierfür können dabei ganz 
unterschiedlich sein: Wirkungsvoll sind 
beispielsweise eine vereinfachte Form der 

Gefährdungsbeurteilung für Kleinunter-
nehmen, die zu erwartenden positiven Wir-
kungen einer angemessen durchgeführten 
Gefährdungsbeurteilung oder auch öffent-
liche Auszeichnungen erfolgreicher Betrie-
be mit deren entsprechender Anerkennung 
und Außenwirkung. 

Unabhängig davon, welches Anreizsystem 
im konkreten Fall gewählt wird, müssen 
Anreizsysteme vielfältig sein, mit der Mög-
lichkeit zur branchenspezifischen und be-
triebsgrößenabhängigen Ausprägung, und 
sie dürfen keinen zusätzlichen bürokrati-
schen Aufwand aufseiten der Unterneh-
men erzeugen. Es bietet sich außerdem an, 
dass die Unfallversicherungsträger auch 
bei Anreizsystemen zur Gefährdungsbe-
urteilung übergreifend zusammenarbei-
ten, so wie sich dies beim AMS-Gütesiegel 
 „Sicher mit System“ für Managementsyste-
me für Sicherheit und Gesundheit bereits 
seit Längerem bewährt. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Seit fast 25 Jahren sind Unternehmen dazu 
verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen und zu dokumentieren. In 
der Praxis ist das bisher jedoch nur teilwei-
se angekommen. Die betriebliche Wirklich-
keit zeigt allerdings, dass das Bild positiver 
ist, als es zunächst scheint. Für den kleinen 
Anteil an Unternehmen, die sich nicht um 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
kümmern, ist ein auf Prüfung, Anordnung 
und gegebenenfalls Bußgeldern basieren-
der kontrollorientierter Ansatz gemäß der 
GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung 
und Dokumentation“ der angemessene 
Weg, um dort eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzusetzen. 

Für diejenigen Unternehmen, die zwar be-
reits Maßnahmen für die Sicherheit und 
die Gesundheit ihrer Beschäftigten bei 
der Arbeit durchführen, jedoch über keine 
angemessene und dokumentierte Gefähr-
dungsbeurteilung verfügen, kann ein über 
Kontrolle hinausgehender entwicklungs-
orientierter Ansatz mithilfe ausgewählter 
Präventionsleistungen ein Weg sein, diese 
zu entwickeln. Denn Ziel der Präventions-
leistungen ist es, Unternehmen zu befä-

higen und zu motivieren, aus eigener In-
itiative und Verantwortung dauerhaft die 
notwendigen Aufgaben im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit wahrzunehmen. Dazu 
ist es insbesondere in Klein- und Kleinst-
unternehmen unbedingt erforderlich, den 
Unternehmer oder die Unternehmerin mit 
den Präventionsleistungen direkt anzu-
sprechen und dabei den zu erwartenden 
Nutzen der Gefährdungsbeurteilung für 
das Unternehmen als zentrales Argument 
darzustellen. Ein solch entwicklungsorien-
tierter Ansatz erscheint daher geeigneter, 
um die Verbreitung der Gefährdungsbe-
urteilung nachhaltig zu fördern.   ←

Fußnoten 
[1] NAK 2017a 
[2] Lenhardt & Beck 2016 
[3] Sczesny et al. 2011 
[4] DGUV 2019 
[5] NAK 2017b 
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